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1 Einleitung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Max Holz Systemtechnik GmbH plant die Aufstellung eines Bebauungsplans zur wei-
teren Entwicklung der Prendener Straße 4, 16348 Marienwerder, Landkreis Barnim (Ge-
markung Ruhlsdorf, Flur 4, Flurstücke 277, 279, 389, 390, 391).  
Um die Vereinbarkeit des Vorhabens mit dem europäischen und nationalen Artenschutz 
zu prüfen, wurde die Gruenstifter SDJS GmbH zu Ende Mai 2025 mit der Erstellung eines 
Artenschutzfachbeitrags beauftragt.  

Im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (AFB) wird gemäß den gesetzlichen Vorgaben un-
tersucht, ob Vorkommen von europäisch geschützten FFH-Anhang-IV-Arten und europä-
ischen Vogelarten durch das Vorhaben einem Verbotstatbestand des §44 BNatSchG aus-
gesetzt sein könnten.  

Zu diesem Zweck erfolgt eine Prüfung des Untersuchungsgebietes auf (potenzielle) Vor-
kommen geschützter Pflanzen und Tierarten insbesondere von Vögeln, Fledermäuse, 
Amphibien, Reptilien und anderen planungsrelevanten Arten sowie von ganzjährig ge-
schützten Lebensräumen einschließlich einer Beurteilung der vorhandenen Flächen und 
Strukturen. Weiterhin wird untersucht, ob durch die vorgesehene Planaufstellung im Un-
tersuchungsgebiet für die vorkommenden Arten Konflikte mit artenschutzrechtlichen Vor-
schriften entstehen.  
Sofern das Eintreten von Verbotstatbeständen nicht ausgeschlossen werden kann, erfolgt 
im Rahmen des AFB eine Einschätzung, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzungen 
für eine Ausnahme von den Zugriffsverboten im Sinne des §45 BNatSchG vorhanden 
sind. Im weiteren Verlauf werden ggf. geeignete Vermeidungs- und CEF-Maßnahmen 
aufgezeigt, um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu verhindern. 
 
1.2 Rechtliche Grundlagen 

Die Berücksichtigung artenschutzrechtlicher Belange im Rahmen von Planungsverfahren 
resultiert aus den Regelungen der §§ 44, 45 und 67 BNatSchG, welche die Vorgaben der 
Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) und der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) umset-
zen, wie folgt: 
Hinsichtlich europäisch geschützter Arten des Anhangs IV der FFH-RL sowie europäi-
schen Vogelarten ist es verboten, 

1. wild lebende Tiere zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten, 
während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten so erheblich zu stören, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten wild lebender Tiere der besonders geschützten 
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, sowie  

4. wild vorkommende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-
nehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 
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Bei artenschutzrechtlichen Prüfungen im Rahmen des AFB beschränkt sich der Prüfum-
fang aus diesem Grund im Wesentlichen auf: 

- Arten des Anhangs IV der FFH-RL 
- Europäische Vogelarten 

Für die lediglich national besonders bzw. streng geschützten Arten gemäß §7 BNatSchG, 
welche nicht unter die europarechtlich geschützten Arten fallen, werden die Zugriffsver-
bote des §44 BNatSchG (s. o.) herangezogen, um vorhabensbedingte Beeinträchtigun-
gen zu untersuchen. 
Ausnahmen von den Verboten des §44 BNatSchG können nur zugelassen werden: 

• zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger ge-
meinwirtschaftlicher Schäden, 

• zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 
• für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen 

Zwecken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 
• im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, ein-

schließlich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der 
maßgeblich günstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder 

• aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses 
einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

• wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
• sich der Erhaltungszustand der Populationen nicht verschlechtert 

Ein Verbotstatbestand liegt nicht vor, sofern die ökologische Funktion der vom Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiter er-
halten bleibt.  

Zugriffsverbote werden unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und CEF- Maßnahmen 
beurteilt. Dabei dienen Vermeidungsmaßnahmen zu einer Verhinderung von negativen 
Beeinträchtigungen z. B. im Rahmen der Baufeldfreimachung. CEF-Maßnahmen sollen 
mindernde Gegenmaßnahmen sein, welche negative Auswirkungen durch das Vorhaben 
auf der Verursacherseite ausgleichen. Kann im Zuge dessen der beeinträchtigte Lebens-
raum oder die Lebensstätte im derselben oder höheren Qualität / Menge weiterhin zur 
Verfügung stehen, kann das Vorhaben ohne die Notwendigkeit einer Ausnahmegeneh-
migung umgesetzt werden.  
Bei der Konzeption von CEF-Maßnahmen („Maßnahmen zur Sicherstellung der kontinu-
ierlichen ökologischen Funktionalität von Fortpflanzungs- und Ruhestätten“ = measures 
to ensure the continued ecological functionality of breeding sites and resting places) sind 
artspezifische Bedürfnisse zu berücksichtigen, und die Maßnahmen frühzeitig durchzu-
führen, so dass deren volle Funktionsfähigkeit zu Beginn des Eingriffs hergestellt ist. Ist 
dies nicht möglich oder ist die Maßnahme auf einen bestimmten phänologischen Zeit-
punkt vorgesehen, wie z. B. die Brutzeit von Vögeln, ist mit den zuständigen Behörden 
die Notwendigkeit einer Ausnahmegenehmigung abzustimmen. Lassen sich Beeinträch-
tigungen nicht vermeiden, so ist für sämtliche betroffenen Arten eine Begründung für eine 
Ausnahme nach §45 BNatSchG darzulegen.  
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Im Zuge dessen hat ein Nachweis darüber zu erfolgen, dass der Erhaltungszustand der 
Art mit der Durchführung von FCS-Maßnahmen („Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands“ = favorable conservation status) gesichert wird. Diese sind so zu konzi-
pieren, dass die negativ beeinträchtigten Funktionen vollumfänglich ersetzt werden (u. U. 
ebenfalls bereits im Vorfeld als vorgezogene Maßnahme). 
 
1.3 Methodisches Vorgehen 

Für die artenschutzrechtliche Prüfung wurden verfügbare Hinweise auf ein Vorkommen 
und die Einschätzung der Lebensraumpotentiale relevanter Arten im Plangebiet überprüft.  

Als Informationsquellen wurden herangezogen: 

• Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)  
• Übergeordnete Planwerke und Umweltberichte im erweiterten Umgriff des Vorha-

bens, wie beispielsweise Bebauungspläne mit Informationen zum Schutzgut 
Flora/ Fauna, sofern verfügbar 

• Ornitho.de 
• Observation.org 
• Erkenntnisse artenschutzfachlicher Erfassungen für die jeweiligen behördlich ab-

gestimmten Artengruppen im Jahr 2025 
• Planzeichnungen des AG 

 
Verfügbare Karten und Informationen, welche älter als 5 Jahre sind, liefern wertvolle Hin-
weise auf potenzielle Vorkommen, jedoch kann aufgrund des Alters der Daten kein direk-
tes Vorkommen abgeleitet werden, sondern lediglich Hinweise, welche mit Hilfe weiterer 
Quellen zusätzlich überprüft werden müssen. 
Auf Grundlage vorhandener Strukturen erfolgte eine Bewertung des Lebensraumpotenzi-
als sowie des vorhandenen Quartierangebots im Untersuchungsgebiet und dessen Wirk-
bereich für die potenziell vorkommenden Arten. Weiterhin erfolgten detaillierte Bestand-
serfassungen, welche aus der Rückmeldung der Behörden und der vorgeschalteten 
Relevanzprüfung hervorgingen. 

Die Größe des Untersuchungsgebiets wird auf die Vorhabensfläche zzgl. eines 50 m-
Umgriffs abgestellt. 
 

Tabelle 1: Begehungstermine im Jahr 2025. Die Erfassungen der Artengruppen fanden zu den metho-
disch vorgesehenen Zeiten statt. 

Datum Fokus Wetter 

29.05.2025 Brutvögel, Reptilien, Ameisen 13-20°C, bewölkt, Wind: 9,5 km/h 

06.06.2025 Brutvögel, Reptilien, Fledermäuse 15-22°C, bewölkt, Wind: 14 km/h 

15.06.2025 Brutvögel, Reptilien 16-30°C, leicht bewölkt, Wind: 13 km/h 

17.06.2025 
Gebäudebrüter, Fledermäuse, Brut-
vögel 19-25°C, sonnig, Wind: 10 km/k 
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02.07.2025 
Brutvögel, Reptilien, Ameisen, Fle-
dermäuse  18-28°C, sonnig, Wind: 9 km/h 

10.07.2025 Brutvögel, Fledermäuse 
16-24°C, bewölkt (später Regen), Wind: 12 
km/h 

10.08.2025 Fledermäuse, Reptilien 17-24°C, sonnig, Wind: 13 km/h 

21.08.2025 Reptilien, Fledermäuse, Ameisen 14-24°C, sonnig, Wind: 9 km/h 

13.09.2025 Fledermäuse, Reptilien 16-21°C, sonnig, Wind: 12 km/h 

 

 
Abbildung 1: Geltungsbereich des Bebauungsplans nach aktuellem Kenntnisstand (Kartengrund-
lage: Google Maps, genordet) 
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1.4 Erfassungsmethoden 

Der Untersuchungsumfang wurde in Abstimmung mit den zuständigen Behörden sowie 
unter Berücksichtigung des Plantyps sowie den laufenden Kartierungen festgelegt.  
 

1.4.1 Vögel 

Zur Erfassung der Brutvögel wurde das Untersuchungsgebiet an sechs Terminen im Zeit-
raum Mai bis Juli 2025 begangen. Die Begehungen fanden jeweils in den frühen Morgen 
bzw. den Abendstunden zur Zeit der höchsten Gesangs- und Balzaktivität statt. Das Wet-
ter der einzelnen Termine war immer ohne Regen und mit max. mäßigem Wind. Dabei 
wurden Sichtbeobachtungen und (revieranzeigende) Lautäußerungen im engen Untersu-
chungsgebiet sowie dessen Umgriff kartiert. Die Auswertung der Kartierungen folgte den 
Grundsätzen der Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜD-

BECK et al. 2007). Des Weiteren wurden auf der Fläche und im nahen Umfeld befindliche 
Gehölze auf Nischen, Höhlen und vorhandene Niststätten mittels Fernglases abgesucht. 
Bei den Begehungen wurden Zufallsfunde anderer Artengruppen aufgenommen. 
 

1.4.2 Fledermäuse 

Die Erfassung der Chiropterenfauna erfolgte mittels sieben Begehungen im Zeitraum Juni 
bis September zur Ermittlung und Kontrolle des vorhanden Quartierangebotes und der 
Habitatnutzung durch visuelle und akustische Erfassungsmethoden mittels Fledermaus-
detektor und Schwarm-/Einflugkontrollen in Anlehnung an das Methodenhandbuch zur 
Artenschutzprüfung für die Umsetzung der artenschutzrechtlichen Prüfung nach §44 Abs. 
1 BNatSchG (MKULNV 2017) sowie des Handbuchs zur Entwicklung methodischer Stan-
dards zur akustischen Erfassung von Fledermäusen (LBM 2011). Zur Anwendung kamen 
Sichtbeobachtungen und Bat-Detektor. Es waren bei den Erfassungen immer min. 2 
Sachverständige vor Ort, um das gesamte Gelände beobachten zu können. Weiterhin 
zum Einsatz kamen Wärmebildkameras. 

Für die Auswertung der aufgezeichneten Fledermausrufe kam das Analyseprogramm 
ecoObs (bcAdmin, batIdent, bcAnalyze) zur Anwendung. Hierbei werden Fledermausrufe 
automatisch lokalisiert und vermessen und danach manuell auf korrekte Bestimmung an-
hand der Rufparameter und Sonagramme überprüft.  

Rufparameter gewisser Arten können überlappen, so dass in diesen Fällen eine genaue 
Artansprache nicht möglich ist. In diesen Fällen werden erlangte Nachweise auf Rufgrup-
penniveau zusammengefasst. Die Rufgruppe Myotis umfasst dabei alle Arten der Gattung 
und zur Rufgruppe Mkm (Myotis klein/mittel) gehören Große/ Kleine Bartfledermaus, 
Bechsteinfledermaus und Wasserfledermaus. Großer Abendsegler, Kleiner Abendsegler 
(Gattung Nyctalus), Breitflügelfledermaus, Nordfledermaus (Gattung Eptesicus) und 
Zweifarbfledermaus (Gattung Vespertilio), werden zur Rufgruppe Nyctaloid aggregiert. 
Graues und Braunes Langohr (Gattung Plectotus) können kaum voneinander unterschie-
den werden, so dass diese i. d. R. zur Rufgruppe Plectotus zusammengefasst werden. 
Auch bei den Rufen von Pipistrelloiden bestehen gewissen Bestimmungsunsicherheiten, 
vor allem im Frequenzbereich zwischen 40 kHz und 42 kHz, da sich die Rufsequenzenden 
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von Rauhaut- und Zwergfledermaus hier überlappen. Um etwaige Fehlbestimmungen zu 
kurz gemessener nyctaloider Rufe durch BcAdmin zu korrigieren, wurden die Ergebnisse 
der Vermessung auf pipistrelloide Sozialrufe gefiltert und manuell überprüft. Weiterhin 
wurden die adaptiven Rufintervalle gemäß Angaben des Herstellers in den Einstellungen 
der Analysesoftware mit dem Faktor 3 für die Intervalllänge aktiviert (Runkel 2014). Ein-
deutige Fledermausrufe, bei denen beispielsweise aufgrund von Störgeräuschen oder 
Lautäußerungen anderer Arten, gar keine Art- oder Rufgruppenbestimmung möglich ist, 
werden als „Spec.“ Angegeben. 
 

Hinweis: 
Die Anzahl der im Folgenden aufgeführten Rufkontakte lässt, insbesondere bei automa-
tischen Langzeiterfassungen, keine Rückschlüsse auf die Anzahl der Individuen zu. Viel-
mehr stellen die Angaben der Rufkontakte die Aktivitätsdichte (Gesamtsumme der Ruf-
kontakte) dar. Die Erfassungstermine sowie Witterungsbedingungen sind in Tabelle 1 
aufgeführt. 
 

1.4.3 Reptilien  

Die Erfassung der Herpetofauna erfolgte durch sechs Flächenbegehungen mit Schwer-
punkt auf dem Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis). Für die Bestandserhebung 
wurde zusätzlich zum engen Untersuchungsbereich ein 50 m-Umgriff begutachtet. Die 
Begehungen fanden im Jahr 2025 von Juni bis September bei günstigen Witterungsver-
hältnissen und in Anlehnung an das Methodenhandbuch zur Artenschutzprüfung für die 
Umsetzung der artenschutzrechtlichen Prüfung nach §44 Abs. 1 BNatSchG (MKULNV 
2017) statt.  
 

1.4.4 Insekten (Ameisen) 

Ein Vorkommen von Ameisenpopulationen wurde mittels dem Absuche geeigneter Habi-
tatstrukturen an drei Begehungsterminen im Jahr 2025 untersucht. Dabei wurde das UG 
flächendeckend nach hügelbauenden Arten abgesucht und ein Umgriff von 50 m berück-
sichtigt. An festgestellten Ameisenhügeln erfolgte vor Ort eine Artbestimmung mittels Ein-
schlaglupe (20-fach) und gemäß der gängigen Methodenstandards. 
 

1.4.5 Mollusken 

Das Untersuchungsgebiet wurde auf ein Vorkommen von Weinbergschnecken und wei-
teren Molluskenarten der FFH-Richtlinie, Anhang 1, abgesucht. Dabei erfolgte ein schlin-
genhaftes Abgehen der Planflächen sowie ein Absuchen von möglichen Versteckplätzen. 
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1.4.6 Trockenrasenbiotope 

Während der Begehungen im Jahr erfolgte eine Erfassung der vorkommenden Vegetation 
an trockenen Standorten. Dabei lag der Fokus gemäß behördlichen Vorgaben auf der 
Suche nach Trockenrasenbiotopen sowie den entsprechenden Charakterarten. 
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2 Beschreibung der Vorhabensfläche und Wirkfaktoren  

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine Größe von ca. 2,7 ha und wird aktuell überwiegend 
gewerblich durch die Max Holzbau Systemtechnik GmbH als Betriebsstätte genutzt. Da-
mit einhergehend bestehen Vorbelastungen durch den Gewerbetrieb, Lärm und Lichte-
missionen sowie Personen- und Lieferverkehr. 
In den Außenbereichen des Firmengeländes haben sich im Süden und Osten des Grund-
stücks Sukzessionsflächen mit entsprechender (Jung-)Gehölz- und Ruderalvegetation 
entwickelt. Das direkte Firmengelände ist im Norden und Osten durch einen Wall einge-
fasst, welcher das Gelände von den Waldbereichen abgrenzt. Im äußersten Osten hinter 
dem Wall in Richtung Spatzenweg befindet sich eine kleine Offenfläche mit einzelnem 
liegenden Totholz sowie Altbäumen und aufwachsenden Junggehölzen durchsetzt mit 
einzelnen Offenflächen und entsprechender Bodenvegetation. 

Das gesamte Grundstück ist an den Außengrenzen durch einen Zaun eingefasst, welcher 
die Fläche in Richtung öffentlicher Verkehrs- und Waldwege sowie Nachbargrundstücke 
abtrennt. In etwa 225 m östlicher Richtung befindet sich der Bernsteinsee. 

Auf dem Firmengelände selbst befinden sich mehrere Lagerhallen, ein Bürogebäude, Auf-
enthaltsflächen, Liefer- und Lagerflächen sowie Parkplätze. Die Freianlagen sind über-
wiegend kurz gemäht bzw. mit geringwüchsigen Arten bestanden. Auch hier befinden 
sich, ebenso wie in Richtung Prendener Straße, einzelne Großgehölze. 

Insgesamt ist der Planbereich mit Ausnahme der Randflächen, als eher strukturarm und 
durch anthropogene Nutzung stark überprägt einzustufen. 

 

Abbildung 2: Untersuchungsgebiet. 
 

Bürogebäude 

Werkhalle 

Schuppen Produktionshalle 2 

Produktionshalle 1 

Holzlager 
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Abbildung 3: Zufahrt und Parkplatz sowie Nachbargebäude außerhalb des Plangebiets. Blickrichtung 
Prendener Straße. 

 

Abbildung 4: Blick in Richtung der westlichen Freifläche und Produktionshallen. Standort südlich der 
Werkhalle Im äußeren Grundstücksbereich. 
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Abbildung 5: Blick auf das zentrale Betriebsgelände mit Bürogebäude im Hintergrund und links im 
Bild die Werkhalle. 

 

Abbildung 6: Blick auf Schuppengebäude am südlichen Grundstücksrand sowie die dortigen Freiflä-
chen. Standort westlich der Werkhalle nahe der Zufahrt Prendener Straße. 
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Abbildung 7: Blick auf die östlichen Produktionshallen mit davorliegendem Scherrasen. Standort 
nahe der Gehölzbereiche entlang der südlichen Grundstücksgrenze etwa mittig. 

 

Abbildung 8: Produktionshalle 1 im Osten des Grundstücks. 
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Abbildung 9: Besonnter Wall als Abgrenzung der Betriebsflächen in Richtung Wald. Standort östlich 
von Produktionshalle 1 auf dem Wall. 
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Abbildung 10: Vegetationsbestand im südlichen Randbereich. 

 

Abbildung 11: Wiesenfläche im Norden des Plangebiets in Richtung Spatzenweg außerhalb des ge-
nutzten Betriebsgeländes (bleibt unverändert). 
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Abbildung 12: Übergang von Zier-/Scherrasen in Richtung Gehölzflächen im südlichen Randbereich. 
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2.1 Vorhabensbeschreibung 

Die Max Holz Systemtechnik GmbH plant die Aufstellung eines Bebauungsplans für die 
firmeneigenen Betriebsflächen in der Prendener Straße 4, 16348 Marienwerder.  
Aufgrund der vorhandenen Nutzung ist nicht mit einer zusätzlichen Bodenversiegelung zu 
rechnen und die Planung sieht eine nachhaltige Erweiterung mit geringstmöglicher Ge-
hölzentfernung und naturnaher Gestaltung vor. 

Auftrund des Verfahrensstand (Aufstellung B-Plan) liegen keine Kenntnisse über die zu-
künftig geplanten Umbauten oder Erweiterungen vor. 
 
2.2 Wirkfaktoren 

2.2.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Im Allgemeinen kommt es bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu einer Umnutzung 
bestehender Flächen oder einer Überplanung von Freiflächen. Davon ausgehend ist mit 
folgenden, potenziellen Auswirkungen zu rechnen: 

• Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstrukturen (temporär und 
dauerhaft) bspw. (Teil-)Versiegelung von Lebensräumen 

• Veränderung von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstrukturen (temporär und dau-
erhaft) bspw. durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -verdichtung 

• Akustische Reize (Schall) durch Baustellenarbeiten 
• Optische Reizauslöser/Bewegung 
• Lichtemissionen durch Baustellenbeleuchtung und -fahrzeuge 
• Erschütterungen durch Lieferverkehr, Baustellenbeleuchtung und -fahrzeuge 
• Stoffeinträge bspw. durch Salze, Staub, Schwebstoffe und ggf. Schwermetalle E 
• Veränderung der hydrologischen bzw. hydrodynamischen Verhältnisse durch Bo-

denverdichtung, Versiegelung, Vegetationsstrukturveränderung und Bebauung 
• Barrierewirkung/ Zerschneidung 
• Fallenwirkung in Gräben und Ausschachtungen 
• Individuenverluste durch bauliche Aktivitäten wie Befahren 

 

2.2.2 Anlagebedingte Wirkfaktoren 

Im Allgemeinen kommt es bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu einer Umnutzung 
bestehender Flächen oder einer Überplanung von Freiflächen. Davon ausgehend ist mit 
folgenden, potenziellen Auswirkungen zu rechnen: 

• Inanspruchnahme von Habitat- bzw. Vegetations-/Biotopstrukturen (Überbauung 
oder Versiegelung von Lebensräumen) 

• Veränderung von Habitat- bzw. Vegetations-/ Biotopstrukturen (temporär und dau-
erhaft) bspw. durch Bodenabtrag, -umlagerung, -durchmischung, -verdichtung 

• Optische Reizauslöser/Kulissenwirkung 
• Veränderung der hydrologischen bzw. hydrodynamischen Verhältnisse durch zu-

sätzliche Oberflächenversiegelung 
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• Veränderung der Temperaturverhältnisse durch den Verlust von klimatisch wirk-
samen Bestandsbäumen 

• Barrierewirkung/ Zerschneidung durch die Errichtung von Gebäuden 
• Fallenwirkung/ Vogelschlag an Glas durch die Ausgestaltung der Gebäudefassa-

den 
 
2.2.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Im Allgemeinen kommt es bei der Aufstellung von Bebauungsplänen zu einer Umnutzung 
bestehender Flächen oder einer Überplanung von Freiflächen. Davon ausgehend ist im 
Betrieb mit folgenden, potenziellen Auswirkungen zu rechnen: 

• Akustische Reize (Schall) durch Gäste, Mitarbeitende, betriebliche Abläufe und 
ggf. erhöhten Autoverkehr 

• Optischen Störungen/ Reizauslösungen durch Bewegung von Gästen und Perso-
nal sowie Autoverkehr 

• Lichtemissionen durch Beleuchtung des Gebäudes und den Außenanlagen, ins-
besondere in den Wintermonaten 

• Barrierewirkung/ Zerschneidung 
• Individuenverluste bspw. durch Kollision oder Vogelschlag am Gebäude 

 

Tabelle 2: Übersicht potenzieller Wirkfaktoren durch das Vorhaben. 

Phase Wirkfaktor Potenzielle Wirkung 
(Zugriffsverbote nach § 44 BNatSchG) 

baubedingt 

- Flächeninanspruchnahme oder Veränderung 
der Habitatstruktur 
Scheuchwirkungen durch optische, sensori-
sche und akustische Reize (Menschen, 
Lärmemissionen) 

- Fallenwirkung in Gräben/ Ausschachtungen 
- Stoffeinträge durch Baumaterialien und Fahr-

zeuge 
- Veränderung hydrologischer Eigenschaften 

Tötung/ Verletzung von Tieren oder ih-
ren Entwicklungsformen 
Erhebliche Störungen 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten 

anlagebedingt 

- Barrierewirkung der Gebäude 
- Flächeninanspruchnahme oder Veränderung 

der Habitatstruktur und daraus resultierender 
Lebensraumverlust 

- Vogelschlag an Glas 

Tötung/ Verletzung von Tieren oder ih-
ren Entwicklungsformen 
Erhebliche Störungen 
Zerstörung von Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten 

betriebsbedingt 

- Einschränkung des Lebensraumpotenzials 
durch Störungen 

- Einschränkung des Lebensraumpotenzials 
durch Licht-/Lärmemissionen 

Erhebliche Störungen 
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2.2.4 Vorhabenspezifische Wirkprognose 

Aufgrund der bereits bestehenden Beeinträchtigungen durch anthropogene Einflüsse, wie 
der vorhandenen gewerbliche Nutzung und Produktion sowie damit verbundenen Lärm- 
und Lichtemissionen etc., ist nicht mit einer erheblichen Beeinträchtigung durch zusätzli-
che Störwirkungen und damit einhergehender Vergrämung von Arten rechnen. Das vor-
handene Artenspektrum besteht aus Arten, welche an bestehende Störwirkungen ange-
passt sind. 
Aufgrund der Bestandsbauten und Versiegelungen ist ebenfalls nicht mit einer erhebli-
chen Beeinträchtigung durch Barrierewirkungen und Zerschneidungseffekte zu rechnen. 
Weiterhin ist auch ein erhöhtes Risiko durch Lichtverschmutzung und Vogelschlag an 
Glas auszuschließen, sofern vorgeschlagene Vermeidungsmaßnahmen Anwendung fin-
den. 
Baustellenbedingte Beeinträchtigungen sind temporärer Natur und werden durch umlie-
gende Flächen und im Bestand verbleibende Habitatstrukturen abgeschwächt. Fallenwir-
kungen von Ausschachtungen etc. können durch Errichtung von Schutzzäunen vermie-
den werden. 
Die Fläche ist nach Umsetzung der Maßnahmen und bei entsprechender Freiflächenge-
staltung weiterhin für potenziell vorkommende Tierarten nutzbar und kann sogar eine Auf-
wertung erfahren. 
Durch die Überplanung des Betriebsgeländes kommt es nach aktuellem Kenntnisstand 
zum Verlust von Fledermausquartieren und Nistplätzen gebäude-/ höhlenbewohnender 
Arten, welche im Rahmen ausgleichender Maßnahmen ersetzt werden sollen. 
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3 Relevanzprüfung 

Die Liste der potenziell vorkommenden Arten im Land Brandenburg wurde mit den vor-
handenen Biotoptypen und Habitatstrukturen abgeglichen und eingegrenzt (Geoportal, 
Rote Listen des Landes Brandenburgs, Verbreitungsatlas, Datenabfragen, weitere Plan-
werke und Planungen). Ergänzend wurden die Erkenntnisse der artenschutzfachlichen 
Untersuchungen im Jahr 2025 hinzugezogen. 

Zusätzlich zu den sogenannten planungsrelevanten Arten, wurden außerdem bedrohte 
Arten sowie sämtliche Brutvogelarten gemäß „Schwedenurteil“ des EuGH berücksichtigt 
und hinsichtlich eines möglichen Vorkommens untersucht.  
Eine tabellarische Übersicht des möglichen und ermittelten Artenspektrums ist im Anhang 
zu finden (Anhang 1: Relevanzprüfung). 
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4 Bestandsdarstellung und Darlegung der Betroffenheit der Arten 

4.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der FFH-RL 

4.1.1 Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-RL 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie 
bzw. sind vom Vorhaben betroffen. 
 

4.1.2 Biotopkartierung 

Gemäß Datenabfrage der Biotoptypenkartierung ist der gesamte Geltungsbereich des 
Bebauungsplans als Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsfläche (in Be-
trieb) (12310, OGG) gekennzeichnet (Quelle: INSPIRE View-Service (WMS-LFU-BBK)). 
Bei feinteiliger Betrachtung sind auf der Fläche die in Abbildung 13 und Tabelle 3 darge-
stellten Biotoptypen zu finden. Hervorzuheben sind einzelne Trockenrasenrasenflächen 
mit charakteristischen Arten wie Grasnelke und Silbergras entlang des Walls, welche ei-
nen geschützten Biotoptyp darstellen. Die Bereiche sind im Rahmen der Planaufstellung 
zu sichern. 

Tabelle 3: Biotoptypen im Untersuchungsgebiet gemäß Biotoptypenkartierung Brandenburg (Stand: 
2007 mit aktualisierter Biotoptypenliste, Stand 2025). 

Code Name Kürzel Fläche 
(m2) 

Anmerkungen 

03110 Sandfläche, vegetationsarm RRS 91 Aufgrund Ausprägung und Nutzung nicht 
als geschütztes Biotop eingestuft, nicht 
durch Vorhaben betroffen 

03120 Kiesfläche, vegetationsfrei RRK 101 Aufgrund Ausprägung nicht als geschütz-
tes Biotop eingestuft (Kies vor Büroge-
bäude) 

05113 Frischwiese, ruderal geprägt GMR 195 Keine Umnutzung, keine Beeinträchti-
gung, Vorkommen von Zypressen-Wolfs-
milch, Jakobsgreiskraut, Wiesen-Witwen-
blume, Lichtnelke, Dominanzbestand: 
Aufrechte Trespe und andere Gräser 

05121 Sandtrockenrasen GTS 478 Geschütztes Biotop, keine Umnutzung, 
keine Beeinträchtigung, Vorkommen von 
Silbergras, Habichtskraut, Berg-Jasione, 
Grasnelke, Leimkraut, Fetthenne, Seifen-
kraut, 1 Ind. Kleinblütige Königskerze, 3 
Ind. Hauhechel 

051432 Gras-/ Staudenflur trocken-
warmer Standorte, artenarm 

GSTA 207 Aufgrund Ausprägung und Artzusammen-
setzung nicht als geschütztes Biotop ein-
gestuft 

051621 Zier-/ Scherrasen, artenarm GZAO 512 Vereinzelt Gänseblümchen, Spitzwege-
rich 

051622 Zier-/ Scherrasen, artenarm 
mit lockerem Baumbestand 

GZAG 2883 - 
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05170 Trittrasen GLD 1053 Vereinzelt mit Mauerpfeffer und Offenbo-
denstellen durch Nutzung, in weniger ge-
störten Randbereichen auch Graukresse, 
Ampfer und Königskerze 

08290 Laub-/ Nadelmischwald mit 
nicht-heimischen Arten 

WS 10562 Nadel-/Laub-Mischwald mit Robinie, Spät-
blühener Traubenkirsche, Spitzahorn, 
Eschenahorn, Birke, teils dichtem Unter-
wuchs aus Jungbäumen, Eibe, Brennnes-
sel, Efeu, Brombeere, Tüpfelfarn, Wald-
Fetthenne, am Rand vereinzelt Wicken, 
Storchschnabel, Klettenlabkraut 

12310 Industrie-/ Gewerbefläche (in 
Betrieb) 

OGG 4888 - 

12612 Straßen mit Asphalt-/ Beton-
decken 

OVSB 5206 - 

12641 Parkplatz, unversiegelt OVPO 223 - 

12642 Parkplatz, gepflastert OVPT 495 - 

12653 Weg, teilversiegelt OVWT 26 - 

 

 

Abbildung 13: Biotoptypen im Plangebiet mit einzelnen geschützten Bereichen (Trockenrasen) außer-
halb genutzter Betriebsflächen.  
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Abbildung 14: Wall mit Trockenrasencharakter (Grasnelke, Silbergras) im östlichen UG außerhalb des 
Betriebsgeländes. 
 

4.1.3 Tierarten des Anhangs IV der FFH-RL 

4.1.3.1 Säugetiere (außer Fledermäuse) 

Eine ausführliche Untersuchung der Säugetierfauna wurde nicht beauftragt. Es ist im Rah-
men des Vorhabens aufgrund der Ausgestaltung der Fläche und vorhandener anthropo-
gener Störungen nicht mit einer dauerhaften Beeinträchtigung für diese Artengruppe zu 
rechnen.  

Das UG ist nicht Teil eines übergeordneten, großräumigen Wanderungskorridors gemäß 
Datenabfrage zum Biotopverbundsystem und vollständig eingezäunt. 

Bei Beachtung allgemeindienlicher Vermeidungsmaßnahmen ist nicht mit einer Betroffen-
heit der Artengruppe Säugetiere zu rechnen. Das Eintreten von Verbotstatbeständen wird 
ausgeschlossen. 
 

4.1.3.2 Fledermäuse 

Insgesamt wurden während der Erfassungen 7 der 18 in Brandenburg heimischen Arten 
sicher nachgewiesen. Dabei entfiel der Großteil der Rufkontakte auf die Gruppe der Pi-
pistrelloiden (Ppip: 404 Rufkontake, Ppyg: 119 Rufkontakte). Große Abendsegler wurden 
in 66 Fällen überfliegend detektiert. In deutlich Anzahl wurden Rauhautfledermaus (6 Ruf-
kontakte), Breitflügelfledermaus (3 Rufkontakte), Nordfledermaus (1 Rufkontakt), 
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Wasserfledermaus (1 Rufkontakt), Zweifarbfledermaus (1 Rufkontakt) erfasst (Abbildung 
19 und Tabelle 4). Bei letztgenannten Arten mit geringer Aktivitätsdichte ist nicht von einer 
regelmäßigen Nutzung des Plangebiets auszugehen, sondern die Feststellungen sind, 
ebenso wie bei Großem Abendsegler auf Über-/ Durchflüge zurückzuführen. 

Weiterhin zeigte der Vergleich der Rufaktivitäten im zeitlichen Verlauf, das Zwerg- und 
Mückenfledermäuse vornehmlich zwischen Mai/ Juni bis August anwesend waren und die 
Aktivität im September abnahm. Große Abendsegler waren hingegen mit Ausnahme des 
Augusts (nur 9 Rufkontakte) in etwa gleich hoher Anzahl je Termin anzutreffen. 

Während der Ausflugbeobachtungen wurden in Übereinstimmung mit den Detektorergeb-
nissen regelmäßig über der Freifläche jagende Zwerg- und Mückenfledermäuse beobach-
tet. Der Schwerpunkt der Jagdaktivität lag dabei deutlich im Bereich der östlichen Freiflä-
chen entlang des Waldrands und der Ost- und Südseite der Produktionshalle 2. Im 
Westen in Richtung Prendener Straße sowie auf den zentralen, versiegelten Betriebsflä-
chen hielten sich die Arten nicht für die Jagd auf. 

Fledermausquartiere (Lebensstätten) wurden im Rahmen der Untersuchungen an den 
Produktionshallen auf der östlichen Grundstückshälfte sowie dem Schuppen am südli-
chen Grundstückrand nachgewiesen. In den Sommermonaten flogen regelmäßig ein-
zelne Zwergfledermäuse aus den Eckbereichen der Traufen sowie in Höhe der Giebel 
aus den Gebäuden aus (siehe Abbildung 15 und Abbildung 16).  
Die Beobachtungen fallen in die Wochenstubenzeit, in welcher sich Weibchen zu größe-
ren Gruppen zur Geburt und Aufzucht der Jungtiere zusammenfinden. Männliche Tiere 
hingegen sind zu dieser Zeit überwiegend einzeln oder in Kleingruppen zu finden. Aus 
diesem Grund wird bei den Beobachtungen einzelner Ausflüge von Männchenquartieren 
ausgegangen. Es ist nicht vollkommen auszuschließen, dass auch Mückenfledermäuse 
die Bereiche als Quartier nutzen, da diese Art ebenfalls detektiert wurde und ähnliche 
Quartieransprüche hat. 
Weitere Quartiere kleiner Fledermausarten werden auf Grundlage von Kotfunden am Ge-
bäude „Werkhalle“ im westlichen Plangebiet verortet. Hier wurden jedoch im Jahr 2025 
keine Ausflüge beobachtet. Ebenfalls nicht auszuschließen ist ein temporäres Vorkom-
men von Fledermäusen zwischen den im Außenbereich gelagerten Holzbalken (Holzla-
ger). Ausflüge und Kotfunde erfolgten nicht in diesem Bereich, 
Potenzial für eine Nutzung als Winterquartier besteht nicht auf dem Betriebsgelände 
(keine geeigneten Kellerräume). 
Da Fledermäuse häufig und je nach Entwicklungsphase, Witterung und Jahreszeit ihre 
Quartiere wechseln, sind die ggf. nach der Planaufstellung von Umbau, Abriss oder An-
bauten betroffenen Gebäude detailliert und erneut durch eine ökologische Baubegleitung 
zu untersuchen und ggf. stückweise freizugeben. Weiterhin müssen im Vorfeld jeglicher 
gebäudebezogenen Maßnahmen geeignete Ersatzquartiere geschaffen werden, z. B. an 
nicht betroffenen Bestandsgebäuden oder Bäumen auf dem Grundstück (Verhältnis 1:5). 
Eine weitere Vermeidungsmaßnahme ist ein angepasstes, artverträgliches Beleuchtungs-
konzept für dämmerungs- und nachtaktive Arten, so dass Dunkelkorridore erhalten bzw. 
geschaffen werden.  
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Mit der Anwendung von Vermeidungsmaßnahmen kann das Eintreten von Störungs- und 
Tötungstatbeständen nach aktuellem Kenntnisstand ausgeschlossen werden und es ist 
keine Betroffenheit der Artengruppe zu erwarten. Die Funde von Fledermausquartieren 
sind im Rahmen der weiteren Planungen zu beachten. 

Ein Störungs-, Schädigungs- und Tötungstatbestand wird nicht ausgelöst und es ist bei 
Beachtung der vorgeschlagenen Maßnahmen keine Betroffenheit der Artengruppe zu er-
warten. 

 

Abbildung 15: Auszüge der Wärmebildaufzeichnungen an Produktionshalle 1 mit Ausflügen im Gie-
bel- und Traufbereich (Geöber Kreis: Auskriechende Fledermaus im Dachrinnenbereich). 
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Abbildung 16: Auszüge der Wärmebildaufzeichnungen an Produktionshalle 2 mit Ausflügen im Gie-
bel- und Traufbereich. Gelbe Kreise: Auskriechende oder startende Fledermäuse aus Dämmung und 
hinter Dachrinne/ Holztraufe. 

  

Abbildung 17: Bereiche mit beobachteten, einzelnen Ausflügen aus Produktionshalle 1 und Schuppen 
(gelb markiert). 
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Abbildung 18: Gelbe Kreuze: Lage der Fledermausquartiere (Schuppen, Produktionshallen). Orange 
Pfeile: Hauptflugaktivität Pipistrellen im randlichen, östlichen Grundstücksbereich. Gelbe Pfeile: 
Hauptflugrichtung Große Abendsegler von Ost in Richtung Westen/ Nordwesten. 
 

Tabelle 4: Kartierte Fledermausarten im Plangebiet. 

Name (dt.) Name (wiss.) RL Bbg RL D  Erhaltungszu-
stand 

Wasserfledermaus (Mdau) Myotis daubentonii - - U 

Breitflügelfledermaus (Eser) Eptesicus serotinus 3 G G 

Zweifarbfledermaus (Vmur) Vespertillo murinius 1 G U 

Großer Abendsegler (Nnoc) Nyctalus noctula 3 V U 

Zwergfledermaus (Ppip) Pipistrellus pipistrellus - - G 

Mückenfledermaus (Ppyg) Pipistrellus pygmaeus k.a. D U 

Rauhautfledermaus (Pnat) Pipistrellus nathusii 3 - U 
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Abbildung 19: Im UG erfasste Fledermausarten im Jahr 2025 (Datenanalyse mittels EcoObs BC Ad-
min). 

 

Abbildung 20: Weitere Lebensstätten im UG. 
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4.1.3.3 Reptilien 

Während Untersuchungen wurden keine Reptilien im Plangebiet gefunden. Ein Vorkom-
men von beispielsweise Blindschleichen oder Waldeidechsen ist möglich. Gesetzlich ge-
schützte Arten des Anhang 1 der FFH-Richtlinie werden auf Grundlage der Untersuchun-
gen ausgeschlossen. 
Das Eintreten von Störungs- und Tötungstatbeständen wird nach aktuellem Kenntnis-
stand ausgeschlossen. Verbotstatbestände werden nicht ausgelöst und es ist keine Be-
troffenheit der Artengruppe Reptilien zu erwarten. 
 

4.1.3.4 Amphibien 

Die Vorhabensfläche bietet aufgrund der vorhandenen Nutzung und Biotopausstattung 
(keine geeigneten Laich- und Fortpflanzungsstätten) kein Potenzial für das Vorkommen 
von Amphibien des Anhangs IV der FFH-RL. Es konnten keine adulten Tiere gesichtet, 
gefangen oder verhört werden. Oberflächengewässer sind im Eingriffsbereich nicht vor-
handen. Da während des gesamten Untersuchungszeitraums keine Amphibien nachge-
wiesen werden konnten und auch Spontansichtungen ausblieben, wird die Bedeutung 
potenzieller Winter-/ Landlebensräume in randlichen bewaldeten Bereichen ebenfalls als 
gering eingeschätzt. 

Ein Störungs-, Schädigungs- und Tötungstatbestand wird nicht ausgelöst und es ist keine 
dauerhafte Betroffenheit der Artengruppe Amphibien zu erwarten. Im Umfeld möglicher-
weise vorhandene Landlebensräume sind nicht durch das Vorhaben betroffen und es ist 
nicht mit negativen Beeinträchtigungen zu rechnen. 
 
4.1.3.5 Insekten (Ameisen) 

Eine Betroffenheit von xylobionten Insekten wird ausgeschlossen, sofern im weiteren Ver-
fahren keine Eingriffe in ältere Gehölzbestände erfolgen sollen. Ein Vorkommen des 
Nachtkerzenschwärmers ist auf Grundlage der Untersuchungen auszuschließen. Vorhan-
dene Königskerzen wurden im Jahresverlauf zu den artspezifischen Vermehrungszeiten 
auf Vorkommen von Fraßspuren und Raupen abgesucht (ohne Befund) und die Raupen-
nahrungsquelle Weidenröschen ist nicht im UG vorhanden. Das Potenzial als Lebens-
raum für Wildbienen und Schmetterlinge ist nutzungsbedingt gering und wird auf unge-
nutzte Nebenflächen abgestellt. 
Auf dem Grundstück befindet sich jedoch mindestens eine Kolonie der Kahlrückigen 
Waldameise mit Ablegernestern (siehe Abbildung 20). Die polygyne Art (mit > 1000 Kö-
niginnen pro Nest) gilt in Deutschland als ungefährdet, jedoch sind die hügelförmigen 
Nester geschützt und müssen im Zuge der weiteren Planung ggf. durch Absperrungen 
vor Beschädigung gesichert oder, sofern im Eingriffsbereich, rechtzeitig an einen geeig-
neten Ort umgesiedelt werden (min. 300 m entfernt vom Ursprungsstandort und in ver-
gleichbarem Lebensraum). 
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Eine Störung, Schädigung oder Tötung von gesetzlich geschützten Insektenarten sowie 
deren Lebensstätten im Sinne des BNatSchG durch das Vorhaben werden bei Beachtung 
von Vermeidungsmaßnahmen ausgeschlossen. 
 

  

  

Abbildung 21: Ameisennester der Kahlrückigen Waldameise im Plangebiet. 
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4.2 Bestand und Betroffenheit der europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vo-
gelschutzrichtlinie 

Als planungsrelevante Arten werden folgende Artengruppen betrachtet: 

• Vogelarten, die nach Anhang I VS-RL geschützt sind, 
• Vogelarten, die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt sind, 
• Vogelarten, die gemäß der Roten Liste Brandenburg einen Gefährdungsgrad von 1, 

2, 3 oder R aufweisen oder in der Vorwarnliste geführt werden (Status V), 

Die Untersuchung des potenziellen Artenspektrums (Relevanzprüfung) ergab ein mögli-
ches Vorkommen von 92 Brutvogelarten im Untersuchungsgebiet. Weitere Arten wurden 
aufgrund der Ausstattung der Vorhabensfläche, vorliegenden Informationen und artspe-
zifischen Habitatansprüchen der Arten abgeschichtet (siehe Anlage 1: Relevanzprüfung). 
Auch wurde bei der Abschichtung die Stör- und Lärmempfindlichkeit sowie die Nahrungs-
ökologie der Arten betrachtet. 
 

4.2.1 Ergebnisse der Brutvogelkartierung  

Im Rahmen der Begehungen im Jahr 2025 wurden insgesamt 18 Vogelarten im erwei-
terten Untersuchungsgebiet (mit 50 m Pufferzone) nachgewiesen. Aufgrund der Über-
sichtlichkeit werden im Folgenden einzelne Arten auf Basis ihrer Nistökologie und ihren 
Habitatansprüchen zusammengefasst behandelt. 
Das Brutvorkommen von Busch- und Heckenbrütern ist durch die fehlenden Strukturen 
nicht im zentralen UG vorhanden. Das UG wird von dieser Gilde in den randlichen Struk-
turen als Nahrungs- und Brutrevier genutzt. Niststandorte befinden sich vor allem in den 
randlichen Gehölzen und Hecken. Sofern diese Bereiche im weiteren Verfahren nicht 
durch Eingriffe betroffen sind, ist folglich nicht mit einer Beeinträchtigung zu rechnen. 
Auch für die Gilde der Baumbrüter ist keine Betroffenheit durch Vorhaben zu erwarten, 
sofern es nicht zu einer Fällung von Großgehölzen in maßgeblichem Umfang kommt. Für 
die Gruppe der Groß- und Greifvögel liegen keine Hinweise auf eine Betroffenheit, vor 
ebenso wie für Bodenbrüter. Eine detaillierte Betrachtung entfällt, da keine Hinweise auf 
eine projektspezifische, dauerhafte Betroffenheit vorliegen.  

An Produktionshalle 1 befindet sich das Brutrevier einer Ringeltaube. An Produktionshalle 
2 befindet sich der Brutplatz einer Kohlmeise. Diese Lebensstätte ist ganzjährig geschützt 
und der mögliche Verlust ist durch die Anbringung von 2x Höhlenbrüterkästen auszuglei-
chen, sofern ein Eingriff in diesen Bereich erfolgen soll. 

Die Verbotstatbestände im Sinne des BNatSchG bleiben aus gutachtlicher Sicht unbe-
rührt, sofern die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung umge-
setzt werden und die Artvorkommen in der weiteren Planung berücksichtigt werden. 

Weiterhin bietet das Gelände Potenzial für die Ansiedlung eines Storchenbrutpaares auf 
dem randlich im Süden des Grundstücks gelegenen Turm und könnte zukünftig als Nist-
stätte für Weißstörche dienen. Einzelne Anflüge wurden in den Vorjahren beobachtet, je-
doch kam es nie zu Ansiedlung oder Brutpaarbildung. 
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Tabelle 5: Vorkommende Brutvogelarten. Grün: Arten, bei denen eine Betroffenheit aufgrund Nist- 
und Nahrungsökologie möglich ist. 

Artname 
(deutsch) 

Gefährdung/ Schutz 
Nistöko

logie 
Beein-
trächti-
gung? 

Anmerkungen RL BB 
(2019) 

RL D 
(2021)  §§ 

Amsel - - - Bu - 7 BP im UG und Umgriff, gehölzge-
bundene Art. 

Blaumeise - - - Hö - 2 BP außerhalb des Plangebiets im 
Osten bzw. Norden 

Buchfink - - - Bu - 1 Brutrevier im Westen des UG 

Buntspecht - - - Hö - 
direktes UG als Brutrevier ungeeignet, 
2 BP in Gehölzen außerhalb Betriebs-
gelände. 

Elster - - - Ba - 1 BP außerhalb des Plangebiets im 
Osten. 

Fitis - - - Bu - 1 BP in südlichen Laubgehölzen. Nah-
rungsgast 

Gartengrasmü-
cke - - - Bu - 1 BP in Thujahecke im zentralen UG. 

Gartenrot-
schwanz - - - Bu - 1 BP außerhalb Plangebiet. 

Grünspecht - - §§ Hö - 1 Brutrevier im Osten des UG. 

Kernbeißer - - - Ba - 1 BP außerhalb des Plangebiets im 
östlichen Wald.  

Hausrotschwanz - - - Hö, Ni - 1 BP im Nordwesten außerhalb des 
Plangebiets an Nachbargebäude. 

Kleiber - - - Hö - 
1 BP im östlichen Plangebiet in Höh-
lenbaum gemeinsam mit Tannenmei-
sen. 

Kohlmeise - - - Hö (x) 
4 BP, davon 3x außerhalb des Ein-
griffsbereichs und 1x im Giebel von 
Produktionshalle 2 in Richtung Osten. 

Mönchsgrasmü-
cke - - - Bu - 2 BP außerhalb des Eingriffsbereichs 

im Süden bzw. Osten. 

Nachtigall - - - Bu - 2 BP in südlichen Gehölzen. 

Ringeltaube - - - Ba (x) 1 BP sowie 3 alte Niststätten im Plan-
gebiet. 

Rotkehlchen - -  Bu - 2 BP in bewaldeten Randbereichen 
des UG. 

Schafstelze - - - Bu - 1 BP östlich außerhalb des Plange-
biets an Freifläche. 

Singdrossel - - - Bu, Ba - 2 BP in Gehölzbereichen am Rand des 
Plangebiets. 

Sommergold-
hähnchen - - - Ba - 1 BP in Nadelwald östlich des Plange-

biets.  

Sumpfmeise - - - Hö - 1 BP östlich außerhalb des Plange-
biets. 

Tannenmeise - - - Hö - 3 BP am östlichen Rand bzw außer-
halb des Plangebiets. 

Wacholderdros-
sel - - - Bu, Ba - 3 BP im östlichen bzw. südlichen 

Laubgehölzbereich. 
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Artname 
(deutsch) 

Gefährdung/ Schutz 
Nistöko

logie 
Beein-
trächti-
gung? 

Anmerkungen RL BB 
(2019) 

RL D 
(2021)  §§ 

Waldkauz - - §§ Hö - 1 Bp in Dorflage außerhalb des Plan-
gebiets. 

Weißstorch 3 V §§ F - 

Nestbauversuche auf südlichem Turm, 
keine Brut, keine Brutpaarbildung und 
kein residentes Individuum, lediglich 
kurzfristige Sichtung. Aufwertung und 
Ansiedlung durch fördernde Maßnah-
men ggf. möglich (vorhabenunabhän-
gig) 

Zilpzalp - -  Bg Bo, Bu - 2 BP östlich des Plangebiets. 

 

 

Abbildung 22: Übersicht der vorkommenden Brutvogelarten und Reviermittelpunkte. 
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5 Hinweise für die Baugenehmigungsphase 

Im Allgemeinen ist bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auf Gewerbeflächen von 
einer geringen und bzw. ausgleichbaren Wirkung auszugehen, sofern ggf. notwendige 
Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen im weiteren Vorhabenverlauf 
Berücksichtigung finden. Kommt es vorhabenbedingt zu Abriss oder Anbauten von Ge-
bäuden auf dem Grundstück, sind diese Bereiche durch Artenschutz-Fachkräfte zu unter-
suchen und in Abstimmung mit der Behörde entsprechende, verbindliche Maßnahmen 
abzuleiten. 

Im Folgenden werden Vermeidungsmaßnahmen aufgeführt, welche die Tötung, Schädi-
gung und Störung gesetzlich geschützter Arten und ihrer Lebensstätten im Zuge der Bau-
genehmigungsphase vermeiden können. 

Die folgenden Hinweise sind grundsätzlich und flächendeckend zu beachten: 

• Einsatz von Baumaschinen, -geräten und -fahrzeugen, die den einschlägigen 
technischen Vorschriften und Verordnungen entsprechen 

• Ordnungsgemäße Lagerung, Verwendung und Entsorgung boden- und wasser-
gefährdender Stoffe während der Bau- und Unterhaltungsarbeiten 

• Sofortige und umfassende Beseitigung von bei Unfällen oder Leckagen austre-
tenden Schadstoffen und ordnungsgemäße Entsorgung 

• Entfernung aller nicht mehr benötigter standortfremder Materialien nach Bau-
ende 

• Minimierung von Baustellen- und Anlagenbeleuchtung sowie Verzicht von nächt-
licher Beleuchtung 

• Beschränkung des Befahrens der Vorhabensfläche im Betrieb auf festgelegten 
Zuwegungen 

 

5.1 Maßnahmen zur Vermeidung von Konflikten 

• Zeitliche Optimierung der Baufeldfreimachung/ Bautätigkeiten. Alle bauvorberei-
tenden und -ausführenden Maßnahmen, wie z.B. die Räumung des Baufeldes, müs-
sen zum Schutz der Brutvögel außerhalb der Brutzeit und im Einklang mit den vorge-
schriebenen Zeiten zur Fällung von Gehölzen (01. Oktober bis 27./28. Februar eines 
Jahres) durchgeführt werden. Somit können Tötung und Störungen während der Fort-
pflanzungszeit (Verbote nach § 44 (1) Nr. 1 und 2 BNatSchG) vermieden werden. 
Siedeln sich Vögel trotz schon begonnener Bauarbeiten in der Nähe der Baustelle 
oder im Wirkraum an, ist davon auszugehen, dass diese durch die Arbeiten nicht ge-
stört werden. Somit kann die Gefährdung (Störungen während der Fortpflanzungszeit; 
Verbot nach § 44 (1) Nr. 2 BNatSchG) aller vorkommenden Vogelarten vermieden 
werden. Bei Eingriffen in Bereiche mit Fledermausbesatz wird der Zeitraum Oktober/ 
November empfohlen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich Fledermäuse noch nicht im 
Winterschlaf und die Wochenstuben haben sich aufgelöst, so dass die Eingriffsinten-
sität möglichst gering gehalten wird.  
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• Begrenzung der Bauflächen auf ein Mindestmaß. 
Der Baubetrieb ist auf die unbedingt erforderlichen Flächen zu beschränken. Diese 
umfassen einen Arbeitsstreifen (soweit unbedingt erforderlich) und mögliche Baustel-
leneinrichtungsflächen. Die Einrichtung von Baustellenflächen darf nur auf Flächen er-
folgen, die von weniger als allgemeiner Bedeutung für das Schutzgut Arten und Le-
bensgemeinschaften sind, zum Beispiel auf Verkehrsflächen oder anderen 
versiegelten Siedlungsflächen. Vegetationsbestände von mindestens allgemeiner Be-
deutung sind nur im für die Realisierung des Vorhabens unbedingt erforderlichen Um-
fang in Anspruch zu nehmen. Besondere Biotopbereiche sind von einer direkten oder 
vorübergehenden Inanspruchnahme wie Befahren, Zwischenlagern von Boden oder 
anderen Materialien auszunehmen (Wall mit Trockenrasenarten). 

 

• Fachgerechtes Abräumen des Oberbodens und Rekultivierung des Arbeitsstrei-
fen und der Baustelleneinrichtungsflächen. Die für die Bauarbeiten beanspruchten 
Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungsflächen sind, wenn keine andere Folgenut-
zung vorgesehen ist, nach Beendigung der Arbeiten in Orientierung am Ausgangszu-
stand zu rekultivieren, sofern nicht ausschließlich bereits genutzte und versiegelte 
Flächen in Anspruch genommen werden. Dabei sind die Bereiche wieder in den alten 
standörtlichen Zustand zurückzuversetzen. Das gilt insbesondere für die Auflockerung 
verdichteter Böden und den Rückbau eingebrachten Wegebaumaterialien. Bei Bedarf 
ist der Boden zu lockern. Durch die Maßnahme werden wieder weitgehend natürliche 
Bodenverhältnisse und -funktionen hergestellt und günstige Bedingungen für die Ent-
wicklung ähnlicher Pflanzenbestände geschaffen. Hinweis: Bei der Verwendung von 
externem Bodenmaterial ist darauf zu achten, gedämpfte Erde zu verwenden, um das 
Einbringen von Neophyten zu verhindern. 

 

• Eine ökologische Baubegleitung muss bei Bedarf bei der Baufeldfreimachung, mög-
lichen Rück-/ Anbauten und ggf. notwendigen Gehölzfällungen durch einen Sachver-
ständigen erfolgen. Die Aufgabe der ökologischen Baubegleitung ist es, sicherzustel-
len, dass keine auf der Fläche vorhandenen Individuen aller planungsrelevanten 
Artengruppen geschädigt werden. Zu dem Aufgabenbereich der ÖBB gehört insbeson-
dere die Kontrolle und Begutachtung der Eingriffsflächen (insbesondere wegen Fleder-
mäusen, Gebäude-/ Höhlenbrütern und Ameisen) vor Beginn der Baufeldfreimachung, 
sowie die Erteilung der Baufreiheit aus artenschutzfachlicher Sicht. Darüber hinaus 
werden durch die ÖBB die Umsetzung und Sicherung des artenschutzfachlichen Maß-
nahmenkonzeptes begleitet. Weitere Aufgaben sind je nach flächen- und projektspe-
zifischen, im Vorfeld nicht vorhersehbaren, Anforderungen so umzusetzen, dass das 
Eintreten von Verbots- und Störungstatbeständen im Sinne des BNatSchG mit voll-
ständiger Sicherheit ausgeschlossen wird. Die Kontrollgänge hinsichtlich der arten- 
und biotopschutzfachlichen Maßnahmen sind schriftlich und fotografisch zu protokol-
lieren und bei den zuständigen Behörden unaufgefordert einzureichen. 
 

• V5 – Vogelschutz an Glasflächen – Zur Minimierung des Vogelschutzrisikos an ge-
planten Gebäuden sind bei der Fassadengestaltung vogelfreundliche Materialien und 
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Konstruktionen zu verwenden. Große zusammenhängende Glasflächen sind zu ver-
meiden oder durch geeignete Markierungen für Vögel sichtbar zu machen. Als Maß-
nahmen kommen in Betracht: 

o Verwendung von Vogelschutzglas mit integrierten Markierungen 
o Anbringung von außenlegenden Markierungen auf Glasflächen 
o Vermeidung von spiegelnden Oberflächen 
o Strukturierung der Fassade zur Reduzierung von Durchsicht und Spiege-

lung. 
 

• Beleuchtungskonzept für Fledermäuse und nachtaktive Arten - Zur Vermeidung 
von Beeinträchtigungen dämmerungs- und nachtaktiver Arten, insbesondere Fleder-
mäusen, ist ein angepasstes Beleuchtungskonzept umzusetzen. Dieses umfasst: 

o  Reduzierung der Beleuchtung auf das betrieblich erforderliche Mindest-
maß 

o Verwendung von LED-Leuchtmitteln mit warmweißem Licht unter 3000 
Kelvin  

o Vollabschirmung der Leuchten nach oben und zu den Seiten 
o Ausrichtung der Lichtquellen nach unten (keine Abstrahlung in den Him-

mel) 
o Vermeidung von Streulicht in Richtung der nördlichen Feldgehölze  
o Zeitliche Begrenzung der Beleuchtung entsprechend den Betriebszeiten 
o Verwendung von Zeit- und Bewegungssensoren (nur so viel und so lange 

wie nötig). 
Durch diese Maßnahmen werden Dunkelkorridore erhalten und die Störwirkung auf 
Fledermäuse minimiert. Die Auswirkungen auf das Jagdhabitat der nachgewiesenen 
Zwergfledermäuse werden dadurch auf ein unerhebliches Maß reduziert. 
 
Hinweis: Verkehrssicherungspflichten gemäß DIN-Normen zur Beleuchtung von Ver-
kehrsflächen sind nicht bindend und befreien nach allgemeingültiger Rechtsauffassung 
nicht vom Erhalt nächtlicher Dunkelbereiche für lichtsensible Tierarten gemäß 
BNatSchG. 

 

• Schutz bzw. Umsiedlung von Ameisenhügeln bei Bedarf im Eingriffsbereich. 
Zum Schutz der im UG vorkommenden Kolonien der Kahlrückigen Waldameise sind, 
sofern die bestehenden Ameisenhügel im Eingriffsbereich liegen, diese durch Umzäu-
nungen (Hügel zzgl. unterirdische Strukturen) zu sichern. Ist ein Erhalt nicht möglich, 
sind die Hügel durch Fachkundige rechtzeitig an einen geeigneten Standort umzusie-
deln. Da die vorgefundene Art polygyn ist und teilweise mehrere tausend Königinnen 
pro Hügel besitzt, ist die Umsiedlung im Frühjahr bis spätestens Mai am erfolgver-
sprechendsten. Der Ersatzstandort muss in einem Mindestabstand von mindestens 
300 m zum Ursprungsort erfolgen und vergleichbare Standortbedingungen aufweisen 
(Vegetationsstruktur, Besonnung etc.). Der Umsiedlungserfolg ist zu kontrollieren und 
ggf. nachzusteuern. Das Artenspektrum am Umsiedlungsort ist im Vorfeld zu prüfen 
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und auch dort ggf. ein ausreichender Abstand einzuhalten, um die Bestandarten nicht 
zu gefährden. 
 

• Schutz vor Fallenwirkung während der Bauzeit. Zur Vermeidung einer Fallenwir-
kung für Kleintiere sind alle Baugruben, Ausschachtungen und ähnliche Vertiefungen 
außerhalb der Arbeitszeiten abzudecken oder mit geeigneten Ausstiegshilfen zu ver-
sehen. Alternativ können temporäre Schutzzäune um die Gefahrenstellen errichtet 
werden. Bei länger andauernden Ausschachtungen sind Ausstiegshilfen in Form von 
rauen Brettern oder Ähnlichem in einem Abstand von maximal 50 Metern anzubrin-
gen, um eventuell hineingefallenen Tieren das Verlassen der Grube zu ermöglichen. 

 

5.2 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (VOR eventuellem Umbau/ Abriss) 

• Errichtung eines Fledermausturms auf dem Grundstück für den möglicherweise 
notwendigen Ersatz der Zwerg- und Mückenfledermausquartieren (z. B. Rocketbox-
Turm: siehe Abbildung 23). Der Turm wird insbesondere von Zwerg- und Mückenfle-
dermäusen nach aktuellem Kenntnisstand gut angenommen und bieten die Möglich-
keit eines zeitnahen, frühzeitigen Ersatzes. Auch Breitflügelfledermäuse sowie Große 
Abendsegler werden aufgrund des Mehrkammersystems mit unterschiedlichen Spalt-
maßen und Klimazonen angesprochen. Ein Turm bietet ca. 1,85 m² Ersatzfläche und 
ist mit 12 Kammern und ca. 30 unterschiedlich angeordneten Spalten ausgestattet. 
Die vorgeschlagenen Türme sind gemäß Angaben des Anbieters in Zusammenarbeit 
mit NABU-Fledermausexpertinnen konzipiert und in Schleswig-Holstein als Ersatz-
maßnahme behördlich anerkannt. Auch in Berlin wurden bereits einige Fledermaus-
türme errichtet (z. B. Bezirk Berlin-Pankow). Die Aufstellung sollte in einem unbe-
leuchteten, möglichst störungsfreien Bereich erfolgen und kann unabhängig von 
Gebäuden frei auf dem Gelände errichtet werden. Die Errichtung des Turms schafft 
ausreichend Ersatzlebensräume und kann auch den Fund bisher unbekannter Quar-
tiere auf dem Grundstück ausgleichen. Die genaue Positionierung ist im Bedarfsfall 
durch die Vorhabenplanung zu ermitteln und dann mit einer ökologischen Baubeglei-
tung abzustimmen und final abzunehmen.  

 
Folgende Erfordernisse sind zu beachten: 

• Höhe min. 5 m, besser mehr 
• Umkreis von bestenfalls max. 150 m zum ehemaligen Quartier 
• ohne Hindernisse in einem Bereich von 3 m unterhalb des anzubringenden 

Quartiers (keine Äste, keine baulichen Strukturen) 
• keine Beleuchtung in Richtung der Einflugbereiche 
• freier Anflug über Wege/ Straßen/ Offenflächen  
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Abbildung 23: Fledermausturm aus Mehrschichtplatten und unbehandeltem Holz. 
• Durchmesser ca. 0,80 x 0,80 m 
• Dachausführung mit Flüssigkunststoff vollflächig versiegelt, in anthrazit oder Alu-Blech-Haube 
• Das Dach kann optional einen Aufsatz mit 16 Nistkästen für Sperlinge, Stare oder Meisen an den 

Traufseiten ausgestattet werden  
• Zusätzlich kann die Außenhaut als Spechtschutz und zur Schaffung zusätzlicher Quartiere mit 

strukturiertem Blech verkleidet werden 
• Der Mast ist als Kastenprofil verzinkt mit einer Fußplatte als Kippmastaufnahme gefertigt 
• Traufhöhe ca. 5,0 m 

Direktlink zum Anbieter: https://www.schwalbenhaus.com/fledermaushaus-fledermausrakete-mehrkam-
merspaltenquartier-rocketbox/ 
  

https://www.schwalbenhaus.com/fledermaushaus-fledermausrakete-mehrkammerspaltenquartier-rocketbox/
https://www.schwalbenhaus.com/fledermaushaus-fledermausrakete-mehrkammerspaltenquartier-rocketbox/
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• Anbringung von 2 Höhlenbrüterkästen an Bestandsgebäuden oder Bäumen. 
Durch die Anbringung von Höhlenbrüterkästen an Gebäuden oder Bestandsbäumen 
ohne entsprechende Strukturen (Baumhöhlen) wird das Nistplatzangebot für Höhlen-
brüter erhöht (Typenvorschlag siehe Abbildung 24). Um die Dauerhaftigkeit der Le-
bensstätten zu gewähren, sind dabei Kästen aus Holzbeton oder Hochleistungsbe-
ton zu wählen. Die Kästen sind ab 300 cm Höhe anzubringen. Dabei ist eine direkte 
Südexposition zu vermeiden, um einer Überhitzung des Kastens vorzubeugen. Der 
Anflug muss frei von Gehölzen oder anderen Strukturen sein. 

 

Allgemeiner Hinweis:  
Kommt es zur Beseitigung von Kleingehölzstrukturen, sind diese hinsichtlich des Erhalts 
der Lebensraumfunktion für Brutvögel im Umfang 1:1 (m2) im Zuge der Baumaßnahmen 
zu ersetzen. Weiterhin sind die Festsetzungen der Baumschutzverordnungen und ent-
sprechend notwendige Ersatzpflanzungen zu beachten. Eine Rücksprache mit den Be-
hörden ist dringend notwendig über den Zeitpunkt und Art des nötigen Ersatzes. Ggf. ist 
eine Beantragung einer Ausnahmegenehmigung erforderlich. 
 

 
Abbildung 24: Nisthöhle 2GR (Schwegler) für Höhlenbrüter mit integriertem Katzen- und Marder-
schutz. 
Außenmaße: B 20 x H31 x T 27 cm. 

Fluglochweite oval: 30 x 45 mm. 

Weitere Anbieter: Hasselfeldt: https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Vogelkaesten 

  

https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Vogelkaesten
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5.3 FCS-Maßnahmen - Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 
(NACH Fertigstellung möglicher Neu- und Anbauten) 

 
• Anbringung von Fledermauskästen an Bestandsgebäuden NACH Fertigstellung 

eines möglichen Neubaus/ Umbaus (mögliche Kastentypen siehe Abbildung 25 und 
Abbildung 26). Sollten weitere, bisher unbekannte Lebensstätten von Fledermäusen 
im Zuge der ÖBB nachgewiesen werden, sind zusätzliche Kästen vor allem in den 
Ecklagen anzubringen. Die genauen Bemaßungen für die Anbringung der Ersatzquar-
tiere sind durch die Vorhabenplanung zu ermitteln und dann mit einer ökologischen 
Baubegleitung abzustimmen und final abzunehmen. Die Kästen sind im Trauf-/ Atti-
kabereich oder an hoch gelegenen Positionen der Fassade anzubringen. Der Einflug 
muss frei sein. 

 

Folgende Erfordernisse sind zu beachten: 

• Höhe min. 4 m, besser mehr 
• Ecklagen im Trauf-/ Attikabereich bevorzugt 
• Umkreis von bestenfalls max. 150 m zum ehemaligen Quartier 
• ohne Hindernisse in einem Bereich von 3 m unterhalb des anzubringenden 

Quartiers (keine Äste, keine baulichen Strukturen) 
• keine Beleuchtung in Richtung der Einflugbereiche 
• freier Anflug über Wege/ Straßen/ Offenflächen  
• Kästen bevorzugt in Gruppen mit unterschiedlichen Ausrichtungen 
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Mögliche Kastentypen: 
Fledermaus-Winterquartier 1WQ, ganzjährig geeignet 

 

Abbildung 25: Schwegler Fledermaus-Winter-/ Ganzjahresquartier, Typ: 1WQ, wartungsfrei, in Fassa-
denfarbe streichbar 
Direktlink: https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Winterquartier-1WQ/00765-0 (aktuelle Lieferzeit 4 Mo-
nate) 

Alternativ Unterputz: https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Winterquartiere-1WI-2WI/00766-7 (aktuelle 
Lieferzeit: 10-14 Tage, Informationen siehe Herstellerseite) ODER https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fle-
dermaus-fassaden-ganzjahres-quartier?_gl=1*1q6eleh*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARI-
sAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-
EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj (aktuelle Lieferzeit 3-5 Werktage) 

Informationen zum Produkt: Das zweiteilige Modell 1WQ wird auf die Oberfläche einer Fassadenwand an-
gebracht. Das Unterteil wird zuerst auf die Wand geschraubt und anschließend mit dem Oberteil (mit der 
Fledermaussilhouette) verschlossen. Dadurch sind die Montageschrauben später nicht mehr sichtbar. 

Material: Witterungsbeständiger und atmungsaktiver Leichtbeton mit innovativer Formgebung damit ein über 
Jahrzehnte erfolgreicher Naturschutz betrieben werden kann. Alle Metallteile, mit denen die Tiere in Berüh-
rung kommen, sind aus nichtrostendem Material. 

Geeignete Orte: Jegliche Arten von Gebäuden, ob in Beton-, Stein- oder Holzbauweise errichtet. Auch ge-
eignet in und an historischen Gemäuern, Straßenbauwerken, Industriebauten oder Wohnhäusern. 

Montage: Die Montage des zweiteiligen Quartiers erfolgt durch vier beigelegte Schrauben/Dübel. Diese sind 
für gängiges Mauerwerk und Betonwände ausgelegt. Bei Montage auf Holzwände/-träger ev. Schrauben ohne 
die Dübel verwenden. 

Hinweis: Die Eignung der bereitgestellten Befestigungsmittel ist bitte bauseits zu überprüfen, da besondere 
-Bausubstanzen ggf. andere Schrauben/Dübel-Kombinationen benötigen. 

Gesamtmaße: B 38 x H 58 x T 12 cm, Gewicht: ca. 22 kg. 

  

https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Winterquartier-1WQ/00765-0
https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Winterquartiere-1WI-2WI/00766-7
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier?_gl=1*1q6eleh*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier?_gl=1*1q6eleh*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier?_gl=1*1q6eleh*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/fledermaus-fassaden-ganzjahres-quartier?_gl=1*1q6eleh*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
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Fledermaus-Universal-Sommerquartier 1FTH 

  

Abbildung 26: Schwegler Fledermaus-Universal-Sommerquartier, Typ: 1FTH, wartungsfrei, in Fassa-
denfarbe streichbar 
Direktlink: https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Universal-Sommerquartier-1FTH/00767-4 

Alternativ: https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Fledermaus-Fassaden-Universal-Sommerquartier-Modul-
quartier?_gl=1*1yrvkns*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifa-
Ripy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmT-
FikniPgulvQG_Eqj (Lieferzeit: unbekannt) 

 

Information zum Produkt: Auf Grundlage neuester Erfahrungen und aktueller Ergebnisse der Fleder-maus-
forschung, wurde ein Fledermausquartier mit vielfältigen Innenraumgeometrien entworfen. Dieses Quartier 
integriert fünf Quartierkammern mit unterschiedlichen Eigenschaften. Die Hangplätze unterscheiden sich 
nicht nur räumlich, sondern sind auch klimatisch differenziert. Die kleinsten Fledermausarten wie Zwerg-, 
Mücken- und Bartfledermäuse, finden ihr ideales Versteck in den konisch zulaufenden Spalten des Vorder-
bereichs. Größere Arten wie Breitflügelfledermaus und Großer Abendsegler, finden in den geräumigen Berei-
chen ideale Sommer- und Paarungsquartiere. Verschiedene Kammern sind miteinander verbunden, so dass 
ein Hangplatzwechsel innerhalb des Quartiers möglich ist. Die offene Rückwand erlaubt es, bei Bedarf einen 
Zugang ins Bauwerkinnere herzustellen. 

Anbringung: Anbringung mit dem beiliegenden Haltebügel an Gebäudefassaden und Bauwerken z. B. Ge-
wässerbrücken, Talüberspannungen sowie innerhalb von Gebäuden, z. B. Dachböden. Auch in Kombination 
mit anderen Fledermaushöhlen. 

Innenausstattung: Geriffelter SCHWEGLER-Holzbeton und unbehandeltes geriffeltes Mehrschichtholz. Auf-
hängung verzinkt. 
Aufhängung: Mindesthöhe 3 m. Die speziell geformte Halteleiste wird an dem jeweiligen Hintergrund mit 
Schrauben befestigt und die 1FTH eingehängt. Eine Aneinanderreihung von mehreren Quartieren des Typs 
1FTH ist durch eine seitliche Aussparung mit Sollbruchstelle möglich. Das FTH-Quartier kann in Verbindung 
mit dem Grundstein auch fassadenbündig montiert werden. 
Lieferumfang: Quartier, Halteleiste, Schrauben und Dübel. 
Befestigungsmaterial: 3x Schlüsselschrauben ∅ 6 x 50 verzinkt, 3x Universaldübel U10 

  

https://www.schweglershop.de/Fledermaus-Universal-Sommerquartier-1FTH/00767-4
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Fledermaus-Fassaden-Universal-Sommerquartier-Modulquartier?_gl=1*1yrvkns*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Fledermaus-Fassaden-Universal-Sommerquartier-Modulquartier?_gl=1*1yrvkns*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Fledermaus-Fassaden-Universal-Sommerquartier-Modulquartier?_gl=1*1yrvkns*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
https://www.nistkasten-hasselfeldt.de/Fledermaus-Fassaden-Universal-Sommerquartier-Modulquartier?_gl=1*1yrvkns*_up*MQ..&gclid=Cj0KCQjwjNS3BhChARIsAOxBM6rC9AR7VUJlk674RypTifaRipy5LCAbuz7ULCEXjx8Fn5-8NXBoKUYaAkQ-EALw_wcB&gbraid=0AAAAADjORjEhOFHmTFikniPgulvQG_Eqj
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5.4 Maßnahmen im Sinne des Verbesserungsgebots (freiwillige, ergänzende 
Maßnahmen zur Unterstützung der Artenvielfalt) 

Aus artenschutzfachlicher Sicht können folgende Maßnahmen zur Sicherung der Erhal-
tungszustände der Populationen auf freiwilliger Basis durchgeführt werden: 

 
• Aufwertung des möglichen Weißstorchbrutplatzes. Zur Förderung der Biodiversi-

tät kann der südlich am Grundstücksrand gelegene Turm als Brutplatz für Störche 
aufgewertet werden. Dies kann durch die Anbringung eines Nistkorbs und in Abstim-
mung mit Naturschutzverbänden erfolgen. Bisher erfolgte dort keine Brut und eine 
Betroffenheit durch das Vorhaben ist nicht gegeben. 

o Anbringung eines Nistkorbs auf Schornstein 
o Einbringen von geeignetem Nistmaterial unter Verwendung natürlicher Mate-

rialen (keine Feuchtigkeitsspeichernden Stoffe, wie Moos o. ä.). 
o Je natürlicher der künstliche Horst gestaltet ist, desto besser wird er von den 

Störchen angenommen.  

 

Abbildung 27: Beispielhafte Darstellung eines Nistkorbs. Weitere Details: siehe NABU unter beispiels-
weise https://schleswig-holstein.nabu.de/tiere-und-pflanzen/voegel/weissstorch/03614.html. 
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6 Zusammenfassende Darlegung der naturschutzfachlichen Vorausset-
zungen für die Ausnahme nach §45 BNatSchG 

Werden durch ein Vorhaben Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs.1 BNatSchG erfüllt, gilt 
es im nächsten Schritt die Ausnahmevoraussetzungen nach § 45 Abs 7 BNatSchG bzw. 
nach § 3 ArtSchVO BE zu prüfen. 
Unter Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse und des Planstands (Bebauungs-
plan-Aufstellung, noch vor konkreter Bauplanung) sowie aufgeführten, beispielhaften 
Maßnahmenim weiteren Verfahrensablauf, kann das Eintreten von Verbotstatbeständen 
gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG für die betroffenen Arten vermieden werden. 
Bei Beachtung der empfohlenen Vermeidungs- und CEF-/ FCS-Maßnahmen kann ge-
währleistet werden, dass: 

• Keine Individuen europarechtlich geschützter Arten getötet oder verletzt werden 

• Keine erheblichen Störungen der lokalen Populationen auftreten 
• Die ökologische Funktion der betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt 
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7 Zusammenfassung 

Im Rahmen des geplanten Vorhabens "Aufstellung eines B-Planes für die firmeneigene 
Gewerbefläche" wurde eine umfassende artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt. 
Das Untersuchungsgebiet umfasst gewerblich genutzte Flächen sowie randliche Klein-/ 
Gehölzstrukturen. 
Im Rahmen der Planaufstellung sind nach aktuellem keine signifikanten Beeinträchtigun-
gen des vorkommenden Artenspektrums unter Berücksichtigung der üblichen Wirkfakto-
ren zu erwarten. Die dargelegten Maßnahmen stellen bei Beachtung und Integration in 
die weitere Planung sicher, dass vorhandene Lebensstätten entweder durch das Vorha-
ben nicht berührt werden oder durch Vermeidungs- und CEF-/ FCS-Maßnahmen wirksam 
ausgeglichen werden.  

Bei konsequenter Umsetzung aller Maßnahmen können Verbotstatbestände nach § 44 
BNatSchG vermieden werden. Das Vorhaben ist aus artenschutzrechtlicher Sicht zuläs-
sig. 
Auf freiwilliger Basis kann der auf dem Grundstück vorhandene Turm als Storchenbrut-
platz aufgewertet werden, sofern in Abstimmung mit Fachkundigen die tatsächliche Eig-
nung bestätigt werden kann. 
 

Tabelle 6: Maßnahmenübersicht 

Bezeichnung Zielarten/ -artengruppen 

Bauzeitenregelung Alle Brutvögel 

Begrenzung der Bauflächen Alle Artengruppen 

Rekultivierung Amphibien, Reptilien 

Ökologische Baubegleitung Alle Artengruppen 

Vogelschutz an Glasflächen Vögel 

Beleuchtungskonzept Fledermäuse, nachtaktive Arten 

Schutz von Ameisenhügeln/ Umsiedlung Ameisen 

Schutz vor Fallenwirkung Kleintiere 

Errichtung Fledermausturm Fledermäuse 

Höhlenbrüterkästen Höhlenbrüter 

Fledermauskästen an Neubauten Fledermäuse 
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